Benutzungsordnung der Schulbibliothek der Stefan-Andres-Realschule plus
Aus Gründen der Vereinfachung wird auf die sprachliche Unterscheidung von Benutzerinnen und Benutzern verzichtet.

§ 1
Allgemeines
(1) Zur Benutzung der Bibliothek sind alle Schulangehörigen zugelassen.

(2) Die Öffnungszeiten werden durch Aushang bekannt gemacht.

§ 2
Anmeldung
(1) Bei Schülern ist vor der erstmaligen Benutzung die schriftliche Zustimmung der Eltern oder Erziehungsberechtigten zur Anmeldung erforderlich. 

(2) Die persönlichen Angaben werden unter Beachtung der geltenden Daten- schutzbestimmungen elektronisch gespeichert.
§ 3
Benutzerausweis
(1) Der Benutzer erhält nach schriftlicher Bestätigung der Kenntnisnahme der Bibliotheksordnung (bei minderjährigen Schülern durch einen Erziehungsberechtigten) einen Benutzerausweis, der für die Ausleihe benötigt wird und nicht übertragbar ist.

Vorab muss eine Kaution in Höhe von € 15,-- hinterlegt werden, die nach Rückgabe der entliehenen Medien am Ende des Schuljahres zurückerstattet wird.

Werden die €15,-- erneut hinterlegt, wird der Benutzerausweis dadurch verlängert.
(2) Der Verlust des Benutzerausweises ist der Bibliothek unverzüglich zu melden.
§ 4
Ausleihe und Benutzung
(1) Leihfrist:

Die Leihfrist beträgt für Bücher 2 Wochen, für andere Medienarten kann die Büchereileitung kürzere Leihfristen bestimmen. Bei Überschreiten wird der Benutzer schriftlich oder über den Klassenlehrer gemahnt. 

Medien aus dem Präsenzbestand können nicht außer Haus entliehen werden, es sei denn, die Bibliothek stimmt einer Kurzausleihe (1-2 Tage) zu.

(2) Verlängerung:

Die Leihfrist kann vor Ablauf höchstens zweimal verlängert werden, wenn keine Vorbestellung vorliegt. Auf Verlangen des Bibliothekspersonals ist dabei das entliehene Medium vorzuweisen.
(3) Vormerkung:

Ausgeliehene Medien können vorbestellt werden. Der Benutzer wird benachrichtigt, sobald das vorgemerkte Medium zur Abholung bereit liegt.

(4) Die Bibliothek ist berechtigt, entliehene Medien jederzeit zurück zu fordern sowie die Zahl der Entleihungen und Vorbestellung zu begrenzen.

(5) Für die Benutzung von Computern und sonstigen Geräten kann von der Bibliothek eine maximale Benutzungszeit festgelegt werden.

(6) Jeder Benutzer verpflichtet sich, die für die verschiedenen Medien geltenden Bestimmungen des Urheberrechts zu beachten.
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